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muſtergiltig. In dieſem kleinen Lande beſtehen 75 Volkshochſchul welche

im Winter von den Bauernſöhnen und Töchtern beſucht werden , zum Teil

auf Koſten der Genoſſenſchaften .

„Die Genoſſenſchaft bringt Fortſchritt . Darum rufen wir den

Arbeitern und den Landwirten zu : Tretet ein in die Genoſſenſchaften , ar⸗

beitet tüchtig mit und helft immer höhere genoſſenſchaftliche Ziele er⸗
W. E.ringen .
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Der Kampf um die Rente .
Von Arbeiterſekretär Richard Böttger , Mannheim .

Nicht übermäßig mit Reichtümern geſegnet , aber doch glücklich , lebte

Joſef Würzbacher mit Weib und Kind in ſeinem Heimatdorfe , einem der

idylliſch gelegenen Landgemeinden des badiſchen Odenwaldes . Recht und

8 ſchlecht ernährte ihn ſeine Scholle . Wenige Morgen Land , ebenſoviel

Wieſen , 4 Stück Großvieh hatte ihm ſein Vater als Erbe hinterlaſſen .
1 Das Leben Joſefs glich einem ewigen Einerlei . Der Kampf ums Daſein ,

* ums Wohl der geliebten Frau , um die Zukunft des vergötterten Kindes ,

8 ließen kaum andere Gedanken , als an die Arbeit , in dem biederen Land⸗

1 manne aufkommen . Was draußen in der Welt ſich inzwiſchen abſpielte ,

8 der große Kampf der arbeitenden Klaſſe um eine beſſere Exiſtenz , ließ

5 Joſef kalt . Was kümmerte ihn all das , was die Verſammlungsredner
erzählten , die von Zeit zu Zeit die ſozialdemokratiſche Partei ins Dorf

155 ſchickte . Das waren wohl übertriebene Redensarten , wenn von der Not⸗

0 lage und unſicheren Exiſtenz der arbeitenden Bevölkerung geſprochen

wüurde . Das war wohl nicht wahr , wenn erklärt wurde , daß der Staat

ſeine Landeskinder in Zeiten des Unglücks , der Not , im Stich ließ . Ihm ,

dem Joſef Würzbacher , war doch bekannt , daß er und mit ihm jeder
andere gegen jede Unbill des Schickſals geſchützt war . Er war , weil Be⸗

iſtttzer einer Landwirtſchaft , Mitglied der Landwirtſchaftlichen Berufs⸗

genoſſenſchaft . Er zahlte alljährlich und pünktlich ſeine Prämien . In⸗

folgedeſſen war es auch die Berufsgenoſſenſchaft , die für allen Schaden ,

der ihn einſtmals durch einen Unfall treffen ſollte , aufkommen mußte .

In dieſem guten Glauben ſollte leider unſer Joſef bald getäuſcht werden .

Im Auguſt 1906 war es , als den Hof des ſchaffensfreudigen Land⸗
manns , ein gellender Hilferuf durchklang . Beim Abladen der reifen
Frucht ſtürzte Joſef Würzbacher von ſeinem Wagen . Er ſchlug mit dem

Kopfe derart auf den ſteinigen Boden der Scheuer , daß er bewußtlos
5 liegen blieb . Niemand eilte herbei , dem Bedauernswerten beizuſtehen .

Die Frau Würzbacher war draußen auf dem Felde beſchäftigt . Auch die

Nachbarn des bäuerlichen Grundſtücks hielt die Erntearbeit fern . Die
ſtarke Natur Joſefs trug vorerſt den Sieg davon . Nach einer Stunde

D etwa , kehrte die Beſinnung ſoweit wieder , daß er imſtande war , ſich übet

8 den Hof zu ſchleppen , — auf allen Vieren freilich . In ſeiner Wohnſtube
. warf er ſich aufs Bett und wartete der allzunotwendigen Hilfe . Hierbei

„ mögen ihm wohl die Gedanken gekommen ſein : Was wird aus meiner

Ernte , wer wird ſie in die Scheuer bergen ? Wird für mich auch während

der Krankheit geſorgt ſein ? 5

Wegen langen Ausbleiben ihres Mannes beſorgt , eilte die

Frau Würzbacher vom Felde der Wohnung zu . Hier fand ſie den Vor⸗
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unglückten in der geſchilderten Lage . Ein Arzt war ſchnell zur Stelle .
Zufälligerweiſe wohnte im Dorfe ein ſolcher . Ein Glück , daß er nicht
auswärts zu Krankenbeſuchen war . Die Unterſuchung ergab einen Iinks⸗
ſeitigen Unterſchenkelbruch , ſowie komplizierte innere Verletzungen . Das
waren keine guten Ausſichten . Grund genug , das ſeitherige ſonnige

Glück zu verſcheuchen . Mit der Erntearbeit und der vielen anderen land⸗
wirtſchaftlichen Tätigkeit war es vorerſt vorbei ; die mußte durch fremde

Hilfe fertig geſtellt werden ; das würde ein ſchönes Stück Geld koſten .

Von einem Gewinn für dieſes Jahr wohl nicht zu reden ; da mußten wohl
oder übel die paar Sparpfennige angegriffen werden . So ſchwarz malte

ſich Joſef die Zukunft aus . Doch kam es ihm wie eine Erleichterung , als
er an ſeine Mitgliedſchaft bei der landwirtſchaftlichen Berufsgenoſſenſchaft
dachte . Jawohl , die war ja da , für was zahlte er denn alljährlich ſeine

hohe Prämie . Gewiß , die würde für allen Schaden aufkommen .

Die Unfallanzeige wurde durch den Ratſchreiber bald gemacht . So

gut der Verunglückte ſich des Vorgangs erinnern konnte , gab er den Un⸗
fall an . In guter Hoffnung auf baldige Hilfe , ging das Protokoll über
den Unglücksfall der Berufsgenoſſenſchaft , die in der Reſidenz ihren Sitz

hat , zu . Woche auf Woche verſtrich . Die Geneſung Joſef Würzbachers
machte nur langſame Fortſchritte . Nach Entfernung des Gipsverbandes
mußte er wie ein Kind das Laufen wieder lernen . Hierzu kam noch , daß
auch die Kopfverletzung einen ſchweren krankhaften Zuſtand zurückgelaſſen
hatte . So ging das erſte Vierteljahr herum . Der Herbſtwind pfiff über

die Stoppelfelder . Die Ernte mußte , wie ſie war , losgeſchlagen werden ;

denn zum Dreſchen der Frucht war Joſef nicht in der Lage . Er war ſo

hilflos wie ſein zweijähriger Knabe , der , wie er , die erſten Gehverſuche

machte . Seine Frau war im Haushalt und zu ſeiner Pflege unent⸗

behrlich . Das Sümmchen , das er von ſeinem Vater geerbt , die paar Mark ,

die er hinzu erworben ; beides ſchmolz angeſichts der vermehrten , durch

die Krankheit bedingten Ausgaben , wie Schnee in der Sonne . Warum

kam auch die erſehnte Hilfe von der Berufsgenoſſenſchaft nicht ? Der

Herr Pfarrer , der ihn öfters beſuchte , hatte doch wiederholt erzählt , daß

der Staat ihn , den braven Landwirt , nicht im Stiche laſſen werde . Habe

doch Kaiſer Wilhelm einſtmals beſtimmt , daß er dafür ſorgen wolle ,

daß unſchuldig in Not geratenen Arbeitern geholfen wird .

Da endlich , faſt wollte Joſef an der Glaubwürdigkeit des geiſtlichen

Herrn zweifeln , traf das erſte Schriftſtück von der Berufsgenoſſenſchaft ein .

Nun mußte alle Not ein Ende haben . Sein Schaden würde erſetzt , mit

Hilfe des Herrn Doktors würde er auch wieder geſund werden . In dieſer
Meinung erbrach er den Brief aus der Reſidenz . Doch was war das ?

Da ſtand ja das Gegenteil von dem , was er erhofft . War es ein Trug⸗
bild ſeiner krankhaften Phantaſie , oder war es Wirklichkeit ? Die Berufs⸗
genoſſenſchaft lehnte den Anſpruch auf Rente ab , weil der Unfall , der

ohne Zeugen geſchehen , nicht erwieſen ſei . Des ferneren könne angenom⸗
men werden , daß es ſich um einen Unfall des täglichen Lebens als

auch einen ſolchen hauswirtſchaftlicher Tätigkeit handle . Wenn er ,
der Joſef Würzbacher , mit dem Beſcheide nicht einverſtanden ſei , ſo könne
er innerhalb 14 Tagen beim Bürgermeiſteramt oder bei der Berufsgenoſ⸗
ſenſchaft Einſpruch einlegen . Wie Schuppen fiel es dem armen Krüppel
von den Augen . Das war alſo die viel geprieſene Wohltat . die der Vater
Staat für einen unſchuldig an Leib und Seele erkrankten Bürger übrig

hatte . Mit Stütze und Krückſtock wurde der Weg zum Gemeindehaus
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zurückgelegt . Nochmals gab Joſef Würsbacher den Hergang des ingals ,

ſo wie er es in der Unfallverſicherungsanzeige getan , zu Protokoll . Mit

ſchwacher Hoffnung auf eine gute Wendung verließ er den Ratſchreiber .

Woche auf Woche verſtrich , ſchon war der vierte Monat nach jenem

Unglückstage vergangen . Der Verletzte war immer noch unverrichteter

Sache . Da endlich , nachdem er mittels Einſchreibebriefes die Berufs⸗

genoſſenſchaft an ihre Pflicht mahnen ließ , traf ein zweiter Beſcheid ein .

Der Inhalt dieſes Schreibens war nicht beſſer , als der des erſten . Wie⸗

derum Ablehnung des Rentenanſpruches . Die Berufsgenoſſenſchaft ſehe

ſich nicht veranlaßt , ihren Standpunkt zu ändern . Wenn er , der Ver⸗

unglückte , mit der Abweiſung nicht einverſtanden ſei , ſo könne er inner⸗

halb vier Wochen nach der Zuſtellung des Beſcheids , beim Schiedsgericht

für Arbeiterverſicherung , Berufung einlegen . Dieſe Nachricht verfehlte

ihre niederſchmetternde Wirkung nicht . Durch den Unfall , namentlich den

Sturz auf den Kopf , mußte das Nervenſyſtem Würzbachers notgelitten

haben . Durch die Aufregungen der letzten Tage , der Sorge um das Wohl

der Familie , angeſichts der zunehmenden Notlage , trat eine Verſchlim⸗

merung des Leidens ein , ſo daß eine Ueberführung in das Krankenhaus

der naheliegenden Amtsſtadt notwendig wurde . Das ehemals ſo glückliche

Heim des ſchaffensfreudigen Bauersmanns glich nun einer Stätte des

Kummers und Jammers . Die ehemals leuchtenden Augen der ſchmucken

Bäuerin waren vom Weinen gerötet . Bleich und fahl zeichnete die Sorge

um den lieben Gatten die einſt ſo roſigen Wangen .

Alſo Berufung an das Schiedsgericht . Ein Prozeß mußte gegen

die Berufsgenoſſenſchaft geführt werden . Wer ſollte dieſen in die Hand

nehmen ? Zum Glück beſann ſich der Patient im Krankenhaus eines

Arbeiters , der im nahen Steinbruch des Dorfes beſchäftigt und vor Jahren

ins Dorf gezogen war . Wohl war dieſer als ein „ Sozz “ verſchrien , den⸗

noch war er ein grundehrlicher Kerl , der in der Welt draußen etwas

geſehen und gelernt hatte . Er war ſo klug wie ein Advokat , dabei ſtets

vom guten Willen beſeelt , ſein Wiſſen in den Dienſt ſeiner Mitmenſchen

zu ſtellen . Zu dieſem Manne ſchickte der Verunglückte ſeine Frau , mit

den Schriftſtücken der Berufsgenoſſenſchaft . Bereitwillig erklärte ſich

dieſer zur Hilfe bereit . Der „ Steinhauerſozz “ wußte ſchon , wo er ſich

hinzuwenden hatte . Draußen in den großen Städten , allda wo die

Organiſationen der Arbeiter eine Macht bilden , beſtehen Arbeiterſekre⸗

tariate , welche die Intereſſen der Unfallverletzten in die Hand nehmen .

So machte ſich denn der Sachwalter der Familie Würzbacher einen Tag

von der Arbeit frei und fuhr in die große Stadt , direkt zum Arbeiter⸗

ſekretär , der ſich wiederum zur koſtenloſen Vertretung im Unfallprozeß

bereit erklärte . Würzbacher mußte eine Vollmachterklärung einſenden .

Der Prozeß nahm ſeinen Anfang . Die Berufung wurde beim Schieds⸗

gericht in dopelter Ausfertigung eingereicht . Es wurde beantragt , die

Berufsgenoſſenſchaft zur Zahlung einer den Unfallfolgen entſprechenden
Rente zur verurteilen . ei durch den ärztlichenDer Unfall als ſolcher ſei d .

Befund feſtgeſtellt . Es wurde weiter darauf hingewieſen , daß im menſch⸗

lichen Leben ſehr große Unglücksfälle ohne Zeugen geſchehen . Der gute

Leumund des Verletzten bürge dafür , daß er bei der. Unfallanzeige die

Wahrheit geſagt , daß es ihm fern liege , ſich unrechtmäßig in den Genuß
einer Rente zu ſetzen . Es müſſe dem Verletzten voller Glauben für ſeine

5 Angaben entgegengebracht werden . Für die Glaubwürdigkeit des Ver⸗

6 letzten berief ſich der bevollmächtigte Arbeiterſekretär auf das Leumunds⸗

ErRRRr⸗⸗
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zeugnis , das in einwandfreier Form vom Bürgermeiſteramt der Heimat⸗
gemeinde des Verletzten zugeſtellt war .

Die Verhandlung vor dem Schiedsgericht fand ſtatt . Ein höherer
Regierungsbeamter , zwei Beiſitzer aus dem Kreiſe der Arbeitgeber und
ebenſoviel aus den Reihen der Arbeiter , hatten über die Berufung zu
entſcheiden . Nach Gegenrede des Vertreters der Berufsgenoſſenſchaft
und des Anwalts des Verletzten wurde das Urteil verkündet . Die Berufs⸗
genoſſenſchaft war für ſchuldig erklärt , an den verunglückten Würzbacher ,
die nach dem Unfallverſicherungsgeſetz für die Forſt⸗ und Landwirtſchaft
vorgeſehene Rente zu zahlen . Das war das erſte lichte Moment in der
Leidensgeſchichte unſeres Joſef Würzbacher . Es war auch die höchſte Zeit ,
denn ſchon wurde die Not im Hauſe des Verletzten immer größer ; ſeit
Auguſt war der Ernährer krank , die Familie ohne jedes Einkommen .
Das Guthaben an der ſeither fälligen Rente war notwendig , um die
bereits entſtandenen Schulden zu zahlen . Einer ſolch prompten Erledi⸗
gung ſollte ſich jedoch der Verunglückte , der mittlerweile das Krankenhaus
verlaſſen und mit Mühe und Not gering lohnende Arbeit verrichten
konnte , nicht erfreuen . Im Januar , alſo faſt ein halbes Jahr nach jenem
Unfall , traf endlich wieder ein Vorbeſcheid und vierzehn Tage ſpäter ein
berufungsfähiger Beſcheid ein . Auf dieſem Schriftſtück war die Berech⸗
nung der Rente vorgenommen . Was nach den geſetzlichen Beſtimmungen
bezahlt werden mußte , war herzlich wenig , Grund und Urſache genug ,
Joſef an der Gerechtigkeit in der Welt zweifeln zu laſſen . Was ihm da
nach halbjährigem Warten und Prozeſſerei angeboten wurde , war nur
ein verſchwindender Bruchteil des wirtſchaftlichen Schadens , den er durch
den Unfall erlitten . Um die körperlichen Schmerzen und Nachteile küm⸗
merte ſich kein Menſch . Das Geſetz für die Land⸗ und Forſtwirtſchaft
ſchreibt vor , daß erſt von der 13. Woche nach dem Unfalle Unterſtützung
zu zahlen iſt . Das erſte Vierteljahr war alſo der Verunglückte ſich ſelbſt
überlaſſen . Einer Krankenkaſſe gehörte er nicht an . Er mußte den Arzt
für die Behandlung der erſten 13 Wochen ſelbſt bezahlen . Krankengeld
erhielt er keinen Pfennig . Was mit Beginn der 14. Woche bezahlt wurde ,
war , wie geſagt , nur ein Teil des ſeither entſtandenen Schadens .

Als Grundbetrag , nach dem die Rente des Verletzten berechnet wurde ,
ſchreibt das Geſetz den 300fachen Jahresbetrag des ortsüblichen Taglohns
für den Amtsbezirk vor . Dieſer ortsübliche Taglohn war vom Bezirks⸗
amt , zu dem die Gemeinde Würzbachers zählte , auf 2 Mark feſtgeſetzt .
Der Jahresbetrag ſomit 600 Mark . Unbegreiflicherweiſe wurde nicht
etwa aus 600 Mark die auszuzahlende Rente herausgerechnet , ſondern
aus der ſogenannten Vollrente , das ſind 6623 aus 600 Mark , ſomit
400 Mark . Das war ein Hexeneinmaleins , deſſen Sinn Joſef nicht ver⸗
ſtand , von ſeinem Freund , dem „Steinhauerſozz “ , als ungerechte Lücke
im Geſetz bezeichnet wurde . Die Berufsgenoſſenſchaft taxierte die Folgen
durch den Unterſchenkelbruch auf 40 „ / . Von den Beſchwerden durch den
Sturz auf dn Kopf war in dem Feſtſtellungsbeſcheid keine Rede . 40 ο
von 400 Mark war alſo die ganze vorläufige Entſchädigung ; das ſind
160 Mark jährlich oder 13,33 Mark pro Monat . Ein Betrag zum Ver⸗
hungern . Weil der Verunglückte mit dieſer Entſchädigung nicht einver⸗
ſtanden ſein konnte , mußte die Berufsgenoſſenſchaft von neuem verklagt
werden . Wieder war es der getreue Eckehard der Familie Würzbacher ,
der diesmal mit Joſef zuſammen zum Arbeiterſekretär in die große
Handelsſtadt fuhr . Alle Schriftſtücke wurden mitgenommen . Der Be⸗
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amte der organiſierten Arbeiter teilte den Stundpunkt ſeiner Beſucher .

Auch er war überzeugt , daß nach Lage der Sache und Akten eine Enk⸗

ſchädigung von 40 der beſtehenden Erwerbsbeſchränkung nicht ent⸗

ſpreche . Bemerkt ſei , daß der Verletzte für die Zeit der Krankenhaus⸗

behandlung in der Amtsſtadt für ſeine Perſon keine Rente erhielt .
Seine Frau und ſeinem Kinde wurden je 20 V aus dem Jahresarbeits⸗

verdienſt ( 600 Mark ) zugebilligt . Die Berechnung entſpricht einer monat⸗

lichen Rente von 20 Mark . Hiergegen war nichts zu machen . Die Feſt⸗

ſetzung war nach dem Geſetze richtig . Ein Glück für den Verletzten , daß die

damalige Verſchlimmerung ſeines Leidens und die Unterbringung in das

Krankenhaus nicht in die erſten 13 Wochen fiel ; andernfalls hätte ſeine

Familie nicht nur nichts bekommen , er hätte auch noch die Koſten der

Heilbehandlung im Krankenhaus bezahlen müſſen . So gingen ſie zu den

Laſten der Berufsgenoſſenſchaft .
Seitens des Arbeiterſekretariats wurde nunmehr erneut beim glei⸗

chen Schiedsgericht Berufung gegen den Rentenfeſtſetzungsbeſcheid ein⸗

gereicht und zwar inſoweit , als die Rente von 40 J in Frage kam . Die

Feſtſetzung des Jahresarbeitsverdienſtes entſprach den geſetzlichen Beſtim⸗

mungen , hiergegen ließ ſich nichts tun . Im Berufungsantrage wurde

eine Rente von mindeſtens 75 “ verlangt . Es wurde angeführt , daß die

Entſchädigung von 40 kaum für den Schenkelbruch — vorerſt wenig⸗

ſtens — ausreiche , viel weniger könne ſich der Verletzte , unter Hinweis

auf das durch den Unfall erzeugte Nervenleiden , zufrieden geben . Zur

Beweisführung wurde die nochmalige Unterſuchung und zwar durch einen

Spezialarzt für Nervenkranke beantragt . Dem Antrage wurde ſtatt⸗

gegeben . Joſef Würzbacher wurde am Tage der Schiedsgerichtsverhand⸗
lung —es war mittlerweile April geworden — zum Nervenarzt geladen .

In Gemeinſchaft mit ſeinem Vertreter , dem Arbeiterſekretär , wohnte er

der Verhandlung des Gerichts bei . Der ärztliche Sachverſtändige , der⸗

ſelbe , welcher Joſef kurz vorher unterſuchte , gab ſein Gutachten ab . In

eingehender wiſſenſchaftlich begründeter Weiſe entrollte er ein Bild der

Krankheit des Verletzten . Die Vermutungen wurden zur Tatſache . Der
Sturz auf den Kopf hatte tatſächlich ein Nervenleiden ausgelöſt , für

das die Berufsgenoſſenſchaft ſchadenerſatzpflichtig gemacht werden konnte,

Die Erwerbsbeſchränkung , die durch dieſes feſtgeſtellte Leiden bedingt
wurde , ſchätzte der Arzt auf mindeſtens 30 ) . Unter dieſem , für den

Prozeß günſtigen Umſtand , war es für den Vertreter des Klägers ein

leichtes , das Gericht von der Unzulänglichkeit der berufsgenoſſenſchaft⸗
lichen Entſchädigung zu überzeugen . Die Berufsgenoſſenſchaft war dies⸗

mal im Termin nicht erſchienen . Nach kurzer Beratung des Richter⸗
kollegiums wurde das Urteil geſprochen . Es lautete auf Zahlung einer

Rente von zuſammen 70 W. Ein Erfolg , mit dem der Verletzte ſowohl ,

als deſſen Vertreter wollauf zufrieden ſein konnte . Eine Rente von

70 Ventſprach einem Monatsbetrag von 23,33 Mark gegen 13,33 Mark

der erſten Rentenfeſtſetzung . 5

Einigermaßen erleichtert eilte Joſef Wrüzbacher ſeinem Dorfe zu ,

hoffend , nun endlich mit der Berufsgenoſſenſchaft Ruhe zu haben . So

leichten Kaufs ſollte ſich der Verletzte jedoch ſeines Erfolges nicht erfreuen .

Statt der erſehnten Geldſendung für rückſtändige Rente , traf ein Brief
der Berufsgenoſſenſchaft ein , in welchem dem verblüfften Joſef mitgeteilt
wurde , daß die 70 Hige Rente erſt vom Tage der Schiedsgerichtsent

ſcheidung gezahlt werde . Die Berufsgenoſſenſchaft mache von dem Rechts⸗



mittel des Rekurſes Gebrauch . Wenige Wochen ſpäter traf denn auch
tatſächlich ein weiteres Schreiben vom Gericht ein . Diesmal hatte aber
nicht das Schiedsgericht , ſondern das Landesverſicherungsamt , mit ſeinem
Sitz in der Reſidenz , über die Unfallſache Würzbacher zu entſcheiden .
In ihrer Rekursbegründung beſtritt die Berufsgenoſſenſchaft den Zuſam⸗
menhang des Nevenleidens mit dem Unfalle . Durch einen Vertrauens⸗mann der Berufsgenoſſenſchaft ſei feſtgeſtellt , daß in der Familie Würz⸗
bachers vor Jahren ein Fall von Geiſtesgeſtörtheit vorgekommen ſei . Es
ſei deshalb anzunehmen , daß es ſich um eine erbliche Belaſtung handle .
Mit einem Fluche warf Joſef Würzbacher den Brief des Landesverſiche⸗rungsamts auf den Tiſch . Ihm ſei jetzt alles gleich , meinte er zu ſeiner
Frau . Die Berufsgenoſſenſchaft und mit ihr das Rekursgericht in der
Reſidenz könne jetzt mit ſeinem Unfalle machen , was ſie wollten ; er werde
deshalb keinen Finger mehr rühren . Eine derartige Hatz um die paar
Mark ſei Grund genug , um den Verſtand ganz zu verlieren ; zur Hälfte
ſei er ſchon durch den Sturz in der Scheuer zum Teufel . “ So machte der
Bedrängte ſeinem Herzen Luft . Andern Tags , nach einer Nacht ruhiger
Ueberlegung , kam er aber zu dem Schluß , der Berufsgenoſſenſchaft nicht
ſo leichten Spiels das Feld zu räumen . Den gleichen Standpunkt teilte
ſein neuer Freund , der „Steinhauerſozz “ . Wieder eine Reiſe zum Arbei⸗
terſekretariat , war das Ergebnis der beiderſeitigen Beſprechung . Der
Arbeiterſekretär war des Rekurſes wegen weniger erſtaunt , als ſein Man⸗
dant . Das ſei üblicher Brauch , meinte er . Wer eine Rente wolle , müßte
manches ſchlucken , auf einen Gang zum Gericht , zum Arzt oder aufs Amt ,
dürfte es dem Verunglückten nicht ankommen .

Joſef wurde mit guter Hoffnung auf Erfolg auch in der Rekurs⸗
inſtanz entlaſſen . Der Arbeiterſekretär ſandte eine Gegenſchrift an das
Landesverſicherungsamt , wobei er nochmals auf die Tatſache des Sturzesauf den Kopf als auch das wiſſenſchaftlich begründete Gutachten des Ver⸗
trauensarztes des Schiedsgerichts hinwies . Der Einwand der Berufs⸗
genoſſenſchaft bezüglich der erblichen Belaſtung ſei grundlos . Der ange⸗führte Fall von Geiſtesgeſtörtheit betreffe einen entfernten Verwandtendes Verletzten . Außerdem ſei auch dieſe Krankheit durch eine äußereEinwirkung entſtanden . Es ſei weiter zu bemerken und als ausſchlagen⸗des Merkmal feſtzuhalten , daß der Verunglückte vor dem Unfall ſich eines
beneidenswerten Geſundheitszuſtandes erfreut habe . Die Nervenkrank⸗
heit ſei eine Folge des Sturzes , das ſtehe nach den aktenmäßigen Unter⸗
lagen , als auch nach dem Gutachten des Spezialarztes für Nervenkranke
unumſtößlich feſt .

Wieder gingen einige Wochen ins Land . Die Frucht neigte ſichbereits wieder zur Reife . Joſef Würzbacher war immer noch über ſeineAnſprüche im Unklaren . Da endlich wieder ein Zeichen , daß der Prozeßſeinen Fortgang nahm . Der Verletzte wurde aufgefordert , ſich unver⸗züglich in die Irrenklinik der nahen Univerſitätsſtadt zwecks Beobachtungzu begeben . Mitten in der Erntearbeit wurde Joſef aus ſeinem Betriebe
herausgeriſſen . Wenn er auch ſelbſt nicht viel helfen konnte , ſo war ſeineAnweſenheit auf ſeinem Grundſtück dennoch aus verſchiedenen Gründen
erforderlich . Anfangs wollte der Verletzte der weiſung nicht Folgeleiſten . Auf eine briefliche Anfrage beim Arbeiterſekretär wurde ihmaber bedeutet , der Anordnung des Land rſicherungsamts Folge zu

die ganze Rente zur
shalb Joſef Würzbacher
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auf dem Wege zur Univerſitätsſtadt . Es war nur eine vierzehntägige

Beobachtung erforderlich , wenigſtens wurde er nach dieſer Zeit wieder

in ſeine Heimat entlaſſen .

Der Tag des Unfalles hatte t . Joſefs Prozeß

harrte noch immer ſeiner endgiltigen
Im Sepkember endlich

wurde ſeitens des Rekursgerichts das Erſcheinen der Parteien zum Ter⸗

mine angeordnet . Dem Gericht lagen außer den bereits erwähnten

Unterlagen das neue Gutachten der Univerſitätsklinik vor . Dasſelbe war

im günſtigen Sinne für den Verletzten ausgefallen . Es lehnte ſich eng

an das Gutachten des ſchiedsgerichtlichen Vertrauensgutachtens an . Nach

Lage der Sache mußte deshalb der Rekurs der Berufsgenoſſenſchaft zurück⸗

gewieſen werden . Es blieb ſomit bei der Rente von 70 Y.

Nach einem Jahr zwei Monaten — das Urteil des Landesverſiche⸗

rungsamts wurde im Oktober zugeſtellt — hatte Joſef Würzbacher nun

endlich Ruhe . Endlich gelangte er auch in den Beſitz der ſeit dem Beginn

der 14 . Woche vom Unfalltage bis zur Schiedsgerichtsentſcheidungrück⸗

ſtändigen Rente . Das war ein harter Kampf , dennoch wert , ausgekämpft

zu werden . Viel hatte Joſef Würzbacher verloren . Er war zum Krüppel

geworden . Viel hatte er aber auch gelernt . Vor allem waren ihm die

Augen geöffnet . Zum großen Teil war es Schall und Rauch , wenn von

einer Hilfeleiſtung des Staates in Zeiten des Unglücks geredet wurde .

Wer es nicht verſtand , der Berufsgenoſſenſchaft auf den Leib zu rücken ,

der ging ſeiner Schadenerſatzanſprüche leicht verluſtig . Etwas anderes

kam noch hinzu . Joſef wußte nun auch , daß Sozialdemokraten ehrliche

Menſchen ſind . In ſeinem Dorfe wurden ſie ſeither als der Ausbund

aller Schlechtigkeiten hingeſtellt . Bürgermeiſter und Pfarrer leiſteten

in der Verunglimpfung dieſer Männer hervorragendes . Recht hatten

die Vertreter der ſozialdemokratiſchen Partei ſeinerzeit gehandelt , als

ſie gegen das Unfallverſicherungsgeſetz geſtimmt . Für ein ſolches lücken⸗

haftes Geſetz , deſſen „ Wohltaten “ er jetzt am eigenen Leibe ſpürte , ver⸗

diente die Reichsregierung das ſchärfſte Mißtrauen . Joſef war ſich klar ,

daß ſein Freund , der „Steinhauerſozs “, mit ſeiner politiſchen Anſchauung

auf dem rechten Wege war ; er würde ſich ihm im Aufklärungskampfe

anſchließen . Seine wenigen Kräfte , die ihm der Unfall übrig gelaſſen ,

würde er jetzt ebenfalls in den Dienſt der guten Sache ſtellen . Mögen

ihn deshalb die Dorfgewaltigen in Acht und Bann tun , ſeine neue Geiſtes⸗

richtung ſtand ihm höher , als alle Ungnade der Dorfbewohner zuſammen .

In ſeiner Unfallſache war er ſich klar , daß der Kampf um die Rente

nur im erſten Teile ſeinen Abſchluß gefunden . Der Arbeiterſekretär

hatte ihm an der Hand gleichartiger Beiſpiele erklärt , daß in gewiſſen

Zeiträumen eine Kürzung der Rente vorgenommen würde , ſobald ſich

einigermaßen eine Beſſerung ſeines Leidens nachweiſen laſſe . Daß die

angebliche Beſſerung mit der Reduzierung der Rente nicht in Einklang

zu bringen ſein würde , darüber war er ſich nach dem Erlebten klar .

Weiter wurde ihm geſagt , daß im Falle ſeines Todes , ſofern ſich dieſer

durch die Unfallfolgen nachweiſen laſſe , ſeine Frau und ſein Kind je 20 N˙

des Jahresarbeitsverdienſtes erhalten würden . Das war dieſelbe Rente ,

die bezahlt wurde , als er im Krankenhauſe lag , 20. Mark pro Monat .

Für ſein Kind würde dieſer Betrag jedoch nur bis zum vollendeten

15. Lebensjahre gewährt , von dieſem Zeitpunkte an müſſe ſich die Witwe

mit 20 % = 10 Mark allein begnügen . Das war eine trübe Zukunft .

Hoffentlich würde ſich ſein Zuſtand wieder beſſern , ſo daß er wieder aus
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eigener Kraft die Seinen ernähren könne . Lieber ſich Tag und Nachtplagen , als auf die „ Wohltat “ der vielgeprieſenen Sozialgeſetzgebungangewieſen zu ſein .
315Die Hoffnung Würzbachers hat ſich leider nicht erfüllt . Im Früh⸗jahr dieſes Jahres , in Blütenduft , bei Lerchentriller trug man den erſt36⸗Jährigen hinaus , an den ſtillen Ort , an welchem all unſer Leben ein⸗mal ſeinen Abſchluß findet . Eine plötzliche Verſchlimmerung des Leidens

warf den ehemals rüſtigen Mann wiederum aufs Krankenlager , von demer nicht mehr aufſtehen ſollte . Die junge Witwe ſamt ihrem Kind ſindes jetzt , die den erneuten Kampf um die Rente aufgenommen haben.Wie nicht anders zu erwarten , hat die Berufsgenoſſenſchaft die Gewäh⸗rung einer Hinterbliebenenrente abgelehnt , weil nach ihrer Anſicht derTod mit dem Unfalle in keinerlei Zuſammenhang ſteht .
Möge es gelingen , durch Entſcheidung der vorgeſchriebenen Inſtan⸗zen das Gegenteil zu erreichen , damit die tiefgebeugte Frau einigermaßenErſatz für den ſchweren Verluſt hat . Ihren lieben Joſef Würzbacher ,den Vater ihres Kindes , wird ihr niemand wiedergeben ; den hat derKampf ums Daſein , der Kampf um die Rente hinweggerafft .

2⸗

Zeppelin .
Wem dürfte dieſer Name nicht bekannt ſein ? Groß und klein , altund jung kennt dieſen Mann dem Namen nach , dem es im Greiſenaltervergönnt war , mit ſeinem lenkbaren Luftſchiff die Lüfte wie ein Vogelzu durchſegeln .
Am 4. Auguſt , früh 7 Uhr , war es , als der greiſe Erfinder diein aller Stille vorbereitete große Fahrt nach Mainz von Man 3ell ausantrat . Die Fahrt ging über den Bodenſee nach Konſtan 3, Scho pf⸗heim , Vaſel und dann den Rhein entlang . Bis Oppenheim gingdie Fahrt glatt von ſtatten . Hier entſtand aber ein Defekt an den Mo⸗toren , der nach kurzer Zeit behoben war . In Mainz traf Zeppelin um 11 Uhrnachts ein , machte ſofort bei der Rheinbrücke Kehrt und fuhr überMannheim⸗ Ludwigshafen —Stuttgart zurück. BeiEchterdingen , ſüdlich von Stuttgart , mußte der Graf Zeppelin mitſeinem Luftſchiff wegen eines Defekts abermals landen . Die Landungverlief ſehr glücklich . Kurz nach 3 Uhr nachmittags wurde das Schiff abervon einem heftigen Gewitterſturm überraſcht , der es aus den Ankernrieß und in die Höhe ſchleuderte . Der vordere Teil ſenkte ſich und indieſem Moment erfolgte eine Exploſion , die Flammen ſchlugen emvor undin wenigen Sekunden war das ſtolze Werk vernichtet . Von der groß⸗artigen Erfindung blieb nur ein rauchegder Trümmerhaufen zurück.Das war für den Erfinder ein ſchwerer Schlag . Unmittelbar vor demZiele ſeiner langjährigen und arbeitsreichen Beſtrebungen , war ein ſolchesEreignis wohl geeignet , die Energien dieſes Mannes zu brechen . Aber ,unterſtützt von dem Reiche und aus privaten Mitteln , war es ihm mög⸗lich , ſofort ſein Werk wieder in Angriff zu nehmen und nun iſt Graf
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